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Betreff: 

Sachstandsbericht zu Antrag 1626/2013 SPD, Ortsbeirat Mainz-Finthen 

hier: Reinigung der Entwässerungsrinnen in der Waldthausenstraße 
 

 

Mainz, 14. Dezember 2013 

 

gez. Eder 

 

Katrin Eder 

Beigeordneter 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsbeirat Mainz-Finthen nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis. 

 

 

Stellungnahme: 

 

Die Waldthausenstraße ist gemäß der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen 

in der Stadt Mainz innerhalb des Straßenverzeichnisses Teil B festgelegt. Damit ist die 

Pflicht zur Durchführung der Straßenreinigung durch die Stadt Mainz an die Grund-

stückseigentümer übertragen worden, deren Grundstücke an den entsprechenden 

öffentlichen Verkehrsraum angrenzen. 

Die Reinigungspflicht erstreckt sich dabei über die gesamte Länge des jeweiligen An-

liegergrundstückes bis zur Mitte der Fahrbahn (auch Fahrbahnrinne).  

 

Der Entsorgungsbetrieb hat in Absprache mit dem Stadtplanungsamt, Abteilung 

Straßenbetrieb, eine einmalige Sonderreinigung der Fahrbahnrinne in der 49. Kalen-

derwoche mit dem Einsatz einer Großkehrmaschine durchgeführt. 

Der Reinigungsumfang erstreckte sich dabei innerhalb der Waldthausenstraße von 

der Straße „Am Eiskeller“ bis zur Kreuzung Höhe Einfahrt in die Bezirkssportanlage 

Finthen. 
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